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Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von Handel, Handwerk, 
Herstellern und Gewerbe – mit konventioneller Produkt-Haftpflichtversicherung (BHV)

A Allgemeine Bestimmungen
1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

2 Mitversicherte Personen/Repräsentanten

3 Mitversicherung rechtlich selbstständiger Unternehmen

4 Beauftragung von Subunternehmern

5 Deckungsbesonderheiten

6 Arbeits- und Liefergemeinschaften

7 Schäden durch Kraftfahrzeuge

8 Schäden durch Wasserfahrzeuge

9 Luft-/Raumfahrzeuge

10 Begrenzung des Versicherungsschutzes

11 Erweiterte Versehensklausel

12 Nachhaftung

13 Kumulklausel

14 Bestands- und Innovationsgarantie (BIG)

15  Kürzung der Versicherungsleistung wegen grob 
fahrlässigen Verhaltens

16  Verzicht auf Rücktritt im Versicherungsfall bei 
vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung

17 Private Risiken

B Allgemeines Betriebsrisiko
1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

2 Vermögensschäden

3 Vermögensschäden-Datenschutz

4 Belegschafts- und Besucherhabe

5 Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten

6 Mietsachschäden

7 Strahlenschäden

C Produkthaftpflicht-Risiko
1 Gegenstand der Versicherung

2  Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln 
infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften 

3 Strahlenschäden durch Produkte und Leistungen

4 Mängelbeseitigungsnebenkosten

5 Nachbesserungsbegleitschäden

6 Verlängerung der Verjährungsfrist

D Individueller Vertragsteil 
1 Bewachungsunternehmen

2 Bergverkehrseinrichtungen

3 Bootshäuser 

4 Bootsverleihbetriebe

5 Campingplätze

6 Hundepflegesalons

7 Laboratorien

8 Lagereien, Speditions- Fuhr- und ähnliche Betriebe

9 Skiabfahrtspisten

E Gewerbliche Nebenrisiken

A Allgemeine Bestimmungen
1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert sind die gesetzliche und – soweit ausdrücklich 
eingeschlossen – die vertragliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus den in der Betriebsbeschreibung 
angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und 
 Tätigkeiten.

Mitversichert sind betriebsübliche Nebenrisiken, insbe-
sondere die in Teil E aufgeführten.

2 Mitversicherte Personen/Repräsentanten 

2.1 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

2.1.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
der versicherten Betriebe oder von Teilen derselben ange-
stellt hat, in dieser Eigenschaft;

2.1.2  sämtlicher übriger Betriebsangehörigen einschließlich ein-
gegliederter Leiharbeiter und Praktikanten für Schäden, 
die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für 
den Versicherungsnehmer verursachen. Ausgeschlossen 
sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei de-
nen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII (SGB VII) handelt;

2.1.3  der Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß 
Arbeitssicherheitsgesetz), Sicherheitsbeauftragten (vgl. 
§ 22 SGB VII) und Beauftragten für Immissionsschutz, 
Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseitigung, Da-
tenschutz und dgl. Diese werden nach der konkreten Auf-
gabe – unabhängig von ihrer Stellung im Unternehmen – 
den vorstehend genannten Personenkreisen zugeordnet. 
Für angestellte Betriebsärzte und Sanitätshilfskräfte be-
steht Versicherungsschutz auch für außerdienstliche Erste-
Hilfe-Leistungen für Nicht-Betriebsangehörige außerhalb 
des Betriebes, soweit hierfür nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht;

2.1.4  der aus den Diensten des Versicherungsnehmers 
 ausgeschiedenen gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers und der übrigen Betriebsangehörigen aus 
ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer;

2.1.5  der freiberuflich tätigen Mitarbeiter, die sie in Ausführung 
oder Unterlassung ihrer dienstlichen Verrichtung für den 
Versicherungsnehmer verursachen.

2.2 Repräsentanten

Sofern sich der Versicherungsnehmer das Verhalten von 
Repräsentanten zurechnen lassen muss, gelten als Reprä-
sentanten des Versicherungsnehmers ausschließlich:

2.2.1  die Mitglieder des Vorstands und ihnen gleichgestellte 
 Generalbevollmächtigte (bei Aktiengesellschaften);

2.2.2  die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung);
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2.2.3  die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften);

2.2.4  die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften);

2.2.5  die Gesellschafter (bei Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts);

2.2.6 die Inhaber (bei Einzelfirmen);

2.2.7  bei anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaf-
ten, Verbänden, Vereinen, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten berufenen obersten Vertretungsorgane;

2.2.8  der dementsprechende Personenkreis bei ausländischen 
Firmen.

3 Mitversicherung rechtlich selbstständiger Unternehmen

3.1 im Inland

Mitversichert sind alle bei Vertragsabschluss angezeig-
ten vorhandenen und/oder während der Vertragsdauer 
übernommenen oder neu gegründeten rechtlich selbst-
ständigen Unternehmen im Inland mit gleichem Betriebs-
charakter, an denen der Versicherungsnehmer direkt oder 
indirekt mit mehr als 50 % beteiligt ist und/oder die unter-
nehmerische Führung ausübt.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Neugrün-
dung oder den Erwerb dem Versicherer zum Ablauf des 
Versicherungsjahres anzuzeigen und die zur endgültigen 
Prämienberechnung maßgeblichen Werte aufzugeben. Der 
Versicherungsschutz erlischt rückwirkend, wenn eine ent-
sprechende Meldung nicht erfolgte oder wenn innerhalb 
von drei Monaten nach der Meldung keine Einigung über 
die endgültige Mitversicherung (Prämie und Bedingungen) 
des neu erworbenen oder gegründeten Unternehmens 
 zustande gekommen ist.

Besteht für ein übernommenes Unternehmen noch bei 
einem anderen Versicherer Versicherungsschutz, so gilt 
der im Rahmen dieses Vertrags vereinbarte Versicherungs-
schutz subsidiär.

3.2 im Ausland

Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ver-
einbart, sind alle rechtlich selbstständigen Unternehmen 
im Ausland mitversichert, an denen der Versicherungsneh-
mer direkt oder indirekt mit mehr als 50 % beteiligt ist und/
oder die unternehmerische Führung ausübt.

4 Beauftragung von Subunternehmern

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Beauftragung fremder Unternehmen 
(bei Beauftragung von Kraftfuhrunternehmen/Transportun-
ternehmen ist Ziffer 7 zu beachten), soweit die vergebenen 
Leistungen für die Ausführung von Verrichtungen im Inter-
esse des Versicherungsnehmers liegen. 

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden 
Unternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

5 Deckungsbesonderheiten

5.1 Vorsorgeversicherung

Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vereinbarten 
 Versicherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung.

5.2  Abhandenkommen von Flüssigkeiten oder Gasen (sog. 
Medienverluste)

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche im Sin-
ne von Ziffer 2 AHB, die wegen des Austretens von Flüssig-
keiten oder Gasen erhoben werden, weil die zur Lagerung 
oder Beförderung dieser Medien vom Versicherungsneh-
mer hergestellten oder gelieferten Behältnisse (auch Rohr-
leitungen etc.) mangelhaft sind. Der Versicherer verzichtet 
insoweit auf den Einwand des Abhandenkommens und auf 
den Einwand des Erfüllungsanspruchs. Ziffer 7.10 (b) AHB 
bleibt unberührt.

5.3 Strommehrkosten/Energiemehrkosten

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche im 
Sinne von Ziffer 2 AHB wegen erhöhtem Energieverbrauch 
und erhöhten Energiekosten aufgrund vom Versicherungs-
nehmer mangelhaft durchgeführter Installation und/oder 
falscher Wärmeberechnung auf Basis des Energieeinspa-
rungsgesetzes.

5.4 Vertragshaftung

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

5.4.1  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht, die der Versicherungsnehmer 
 aufgrund von Verträgen genormten Inhalts 

5.4.1.1  der Deutschen Bahn AG gegenüber übernommen hat (ein-
schließlich – abweichend von Ziffern 7.7 und 7.10 AHB – 
der Haftpflicht wegen Wagenbeschädigung);

5.4.1.2  mit Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
oder durch sog. Gestattungs- oder Einstellungsverträge 
übernommen hat;

5.4.1.3  als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer in die-
ser Eigenschaft vom jeweiligen Vertragspartner (Vermieter, 
Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) übernommen hat.

5.4.1.4 Ausgeschlossen bleiben

–  Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten 
Grundstücken und Gebäuden;

–  individuelle Haftungsvereinbarungen.

5.4.2 Schiedsgerichtsvereinbarung

Unterwirft sich der Versicherungsnehmer einer Schieds-
gerichtsvereinbarung, verzichtet der Versicherer dann auf 
den Einwand der Ziffer 7.3 AHB, wenn Verfahrensordnun-
gen der Internationalen Handelskammer in Paris, der Han-
delskammern von Genf, Stockholm, Zürich, Wien oder des 
deutschen schiedsgerichtlichen Verfahrens im Sinne der 
§§ 1025 – 1048 ZPO zugrunde liegen, die Entscheidung 
durch drei Schiedsrichter sichergestellt ist, der Versiche-
rungsnehmer die Einleitung des konkreten Schiedsverfah-
rens unverzüglich anzeigt und dem Versicherer die Mitwir-
kung im Schiedsverfahren entsprechend der Mitwirkung 
des Versicherers im Verfahren des ordentlichen Rechts-
weges ermöglicht.

5.4.3 Regressverzicht

Verzichtet der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles auf Rückgriffsansprüche gegen Dritte, so 
beeinträchtigt dies den Versicherungsschutz nicht.

5.4.4 Abbedingung des § 377 HGB

Soweit der Versicherungsnehmer mit seinen Vertrags-
partnern Vereinbarungen zur Abänderung von deren ge-
setzlichen Prüf- und Rügepflichten gemäß des § 377 HGB 
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oder entsprechender ausländischer/internationaler Be-
stimmungen trifft, wird der Versicherer sich nicht auf die 
Ausschlussbestimmungen gemäß Ziffer 7.3 AHB berufen, 
soweit für die der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung 
zugrunde liegende Lieferung folgende Voraussetzungen 
gegeben sind:

–  Die Auslieferung durch den Versicherungsnehmer erfolgt 
nur nach vorangegangener Qualitätskontrolle auf Basis 
der mit dem Vertragspartner vereinbarten Parameter. 
Das Ergebnis der Prüfung wird beim Versicherungsneh-
mer dokumentiert und aufbewahrt.

–  Der jeweilige Abnehmer führt eine Prüfung der empfan-
genen Lieferungen auf Identität und äußerlich erkennba-
re Transportschäden durch. Es besteht eine Verpflichtung 
zur unverzüglichen Rüge offener Mängel.

5.4.5 Verkaufs- und Lieferbedingungen

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem 
Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam ver-
einbart sind, wird sich der Versicherer auf darin enthaltene 
Haftungsausschlüsse nicht berufen, wenn der Versiche-
rungsnehmer dies ausdrücklich wünscht und er nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet wäre.

5.4.6 Freistellung von Zwischen-/Endherstellern

Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die 
Freistellung der Abnehmer des Versicherungsnehmers – 
ausgenommen solche in USA, US-Territorien und Kanada 
– vor Eintritt des Versicherungsfalles wegen Ansprüchen 
für Personen- und Sachschäden aufgrund verschuldensun-
abhängiger, gegenüber Dritten nicht abdingbarer Haftung, 
soweit der Versicherungsnehmer für diese Schäden auch 
unmittelbar haftet und die Freistellung nicht über seine 
interne Ausgleichspflicht nach § 5 ProdHG, § 426 BGB hi-
nausgeht.

5.4.7 Gerichtsstandsvereinbarung

Der Versicherer wird – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – kei-
ne Einwendungen erheben, wenn der Versicherungsneh-
mer mit Zulieferern oder Abnehmern eine Gerichtsstands-
vereinbarung trifft, nach der ein in der Europäischen Union 
oder der Schweiz gelegenes Gericht anzurufen ist.

5.5 Auslandsschäden

5.5.1  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus-
schließlich wegen

5.5.1.1  im Ausland vorkommender Schadenereignisse aus Anlass 
von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen und Messen;

5.5.1.2  im Ausland vorkommender Schadenereignisse durch 
 Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland 
gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin 
geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen;

5.5.1.3  im Ausland – ausgenommen USA, US-Territorien und 
 Ka-nada – vorkommender Schadenereignisse durch Er-
zeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert 
hat oder dorthin hat liefern lassen;

5.5.1.4  im Ausland – ausgenommen USA, US-Territorien und 
 Kanada – vorkommender Schadenereignisse aus Montage-
arbeiten, Wartungsarbeiten (auch Inspektion und Kunden-
dienst), Reparaturarbeiten und der Erbringung von Dienst-
leistungen;

5.5.1.5  im Ausland – ausgenommen USA, US-Territorien und Ka-
nada – vorkommender Schadenereignisse durch rechtlich 
unselbstständige Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger, 
Verkaufsbüros, Bau- und Montagestellen und dergleichen.

5.5.2  Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ver-
einbart, ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – eingeschlos-
sen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen 

5.5.2.1  direkten Exporten nach USA, US-Territorien und Kanada;

5.5.2.2  Schadenereignissen aus Montagearbeiten in USA, 
 US-Territorien und Kanada;

5.5.2.3  rechtlich unselbstständigen Niederlassungen, Betriebs-
stätten, Läger, Verkaufsbüros, Bau- und Montagestellen 
und dergleichen in USA, US-Territorien und Kanada;

5.5.2.4 rechtlich selbstständigen Unternehmen im Ausland. 

5.5.3  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom 
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort 
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus 
Arbeitsunfällen, die den Bestimmungen des Sozialgesetz-
buches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

5.5.4  Bei Versicherungsfällen, die in USA, US-Territorien und in 
Kanada geltend gemacht werden, gilt: 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gericht-
lichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-
ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere  Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden 
– abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet.

5.5.5  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der 
 Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
 Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5.6  Abwässer, Senkungen, Erdrutschungen, Überschwem-
mungen 

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7.14 AHB gelten gestrichen. 
Ziffer 7.7 AHB gilt in diesem Zusammenhang ebenfalls 
 gestrichen.

5.7 Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffern 7.6, 7.7 
und 7.10 (b) AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche 
 wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich  daraus 
 ergebenden Vermögensschäden in nachstehendem 
 Umfang. 

Wasserfahrzeuge, Büro- und Wohncontainer gelten als 
 unbewegliche Sachen im Sinne von Ziffer 7.7 AHB. 

5.7.1 Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche 
wegen der Beschädigung von Transportmitteln jeder Art 
(ausgenommen Luft-/Raumfahrzeuge) einschließlich 
 Containern beim oder infolge Be- und Entladen und aller 
damit zusammenhängenden Tätigkeiten (z. B.  Bewegen 
der Container).

Für Schäden an der Ladung besteht insoweit Versiche-
rungsschutz, als
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–  die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt 
ist;

–  es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten gelieferte Sachen handelt oder 

–  der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsneh-
mer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 
Dritten übernommen wurde.

5.7.2 Leitungsschäden

Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche 
 wegen Schäden an Leitungen aller Art.

5.7.3 Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen 
 Schäden an fremden Sachen, wenn die Schäden

–  durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
 Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind;

–  dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen 
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, 
Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; 

–  durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese 
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben.

Versicherungsschutz besteht auch für Schäden an fremden 
Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Reparatur, 
Wartung oder Pflege befinden oder befunden haben und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch, soweit für 
 bestimmte Schäden gemäß Ziffern 5.7.1 oder 5.7.2 
 Versicherungsschutz besteht.

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 1.2 AHB und 
7.8 AHB bleiben bestehen.

Kein Versicherungsschutz besteht darüber hinaus für Schä-
den an Sachen, die dem Versicherungsnehmer zum  Zwecke 
der Lohnbe- oder -verarbeitung überlassen wurden, soweit 
sie bei dem unmittelbaren Bearbeitungsvorgang entstan-
den sind. Zum unmittelbaren Bearbeitungsvorgang zählen 
nicht vor- und nachgelagerte Tätigkeiten, wie z. B. Verpa-
ckung, Transport oder Lagerung der Sachen. 

Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
vereinbart, sind Schäden an Sachen, die dem Versiche-
rungsnehmer zum Zwecke der Lohnbe- und –verarbeitung 
überlassen wurden, auch beim unmittelbaren Bearbei-
tungsvorgang eingeschlossen.

5.7.4  Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremd-
material

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Tätigkeitsschäden an Fremdmate-
rial, das dem Versicherungsnehmer zum Ein-, Auf- oder 
 Zusammenbau zur Verfügung gestellt wurde.

Der Erfüllungsausschluss gemäß Ziffer 1.2 (1) AHB findet 
keine Anwendung.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen

–  der Beschädigung von Sachen, die dem Versicherungs-
nehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung überlassen 
 worden sind;

–  Vermögensschäden, die sich aus diesen Tätigkeitsschäden 
ergeben – insoweit abweichend von Ziffer 5.7 Absatz 1.

5.8 Obhutsschäden

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

5.8.1  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – 
Schäden an in Obhut genommenen Sachen, die Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind.

5.8.2  Diese Deckungserweiterung gilt nicht für Bewachungsun-
ternehmen, Bootshäuser sowie Lagereien, Speditions-, 
Fuhr- und ähnliche Betriebe. 

5.9 Datenlöschklausel

Eingeschlossen ist – auch abweichend von Ziffern 7.7 AHB 
– die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden Dritter durch Datenlöschung, -beschädi-
gung oder Beeinträchtigung der Datenordnung. Derartige 
Schäden werden wie Sachschäden behandelt. Einge-
schlossen sind alle sich daraus unmittelbar ergebenden-
Vermögensschäden.

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 1.2, 7.8, 7.15 
und 7.16 AHB bleiben bestehen.

5.10 Internethaftpflichtrisiko

5.10.1 Versichertes Risiko

Versichert ist – insoweit abweichend von Ziffern 7.7 und 
7.15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. 
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger.

Derartige Schäden werden wie Sachschäden behandelt.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. 
Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden 
bzw. worden sind. Diese Maßnahmen können auch durch 
Dritte erfolgen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
 Obliegenheit, gilt Ziffer 26 AHB.

5.10.2 Auslandsschäden

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 
7.9 AHB und in Ergänzung von Ziffer 5.5 – für Versiche-
rungsfälle im Ausland einschließlich USA, US-Territorien 
und Kanada.

5.10.3 Nicht versicherte Risiken

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genann-
ten Tätigkeiten und Leistungen:

–  Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

–  IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schu-
lung;

–  Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung und -pflege;

–  Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service Providing;



5 von 15

–  Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

–  Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

– Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG/SigV;

–  Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-
schluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung besteht.

5.10.4  Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind – in Ergän-
zung zu Ziffer 7 AHB – Ansprüche 

5.10.4.1 die im Zusammenhang stehen mit 

–  massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 
elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming);

–  Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt 
werden können;

5.10.4.2  wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapi-
tal mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitli-
chen Leitung stehen, geltend gemacht werden;

5.10.4.3  gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften so-
wie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben.

5.11 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzung

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.15 und 7.16 
AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Verletzung von 
Persönlichkeits- und Namensrechten.

Derartige Schäden werden wie Sachschäden behandelt.

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer 

–  Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem 
der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Ver-
sicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um 
Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt; 

–  Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder 
Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

5.12  Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Perso-
nen untereinander

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziffer 
7.4 AHB – Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher 
Personen untereinander, und zwar wegen 

–  Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsun-
fälle in dem Unternehmen handelt, in dem die schaden-
verursachende Person angestellt ist;

–  Sachschäden;

–  Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutz-
gesetzen.

Ausgenommen sind Geld sowie bargeldlose Zahlungsmit-
tel, Wertpapiere (einschließlich Sparbücher), Scheckhefte, 
Urkunden, Schmuck und andere Wertsachen.

5.13 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – ge-
setzliche Haftpflichtansprüche von gesetzlichen Vertretern 
des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen wegen 
Personen- und Sachschäden, wenn der geschädigte gesetz-
liche Vertreter für das den Anspruch auslösende Ereignis im 
Betrieb keine Verantwortung/Mitverantwortung zu tragen hat.

5.14 Ansprüche der Versicherungsnehmer untereinander

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – 
gesetzliche Haftpflichtansprüche zwischen mehreren Ver-
sicherungsnehmern wegen Personen- und Sachschäden.

Dies gilt nicht für Mietsachschäden gemäß Teil B Ziffer 6.

5.15 Neuwertentschädigung

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

5.15.1  Auf Wunsch des Versicherungsnehmers leistet der Versi-
cherer für versicherte Sachschäden Schadenersatz zum 
Neuwert.

5.15.2  Der beschädigte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt 
der Beschädigung/Zerstörung nicht älter als 24 Monate 
ab Kaufdatum sein. Der Nachweis des Kaufdatums obliegt 
dem Versicherungsnehmer.

Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, besteht 
lediglich Anspruch auf Zeitwertentschädigung.

5.15.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schäden

–  von mitversicherten Personen und Gesellschaften unter-
einander;

–  im Zusammenhang mit der Lohnbe- und -verarbeitung 
und an fremden Sachen im Sinne Teil B Ziffer 6.3; 

–  an Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und -zubehör;

–  an mobilen Kommunikationsmitteln jeder Art (z. B. Mo-
biltelefone);

–  an Computern jeder Art, auch tragbare Computersysteme 
(z. B. Laptop, Tablet-PC);

–  an Film- und Fotoapparaten;

–  an tragbaren Musik-oder Videowiedergabegeräten (z.  B. 
MP3-Player);

–  an Sehhilfen jeder Art.

5.16 Erweiterter Straf-Rechtsschutz

Ziffer 5.3 AHB wird wie folgt ergänzt:

In einem Strafverfahren wegen eines Versicherungsfalls, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt der 
Versicherer in Abstimmung und unter Mitwirkung des Ver-
sicherungsnehmers die Gerichtskosten sowie die gebüh-
renordnungsgemäßen – gegebenenfalls auch die mit ihm 
besonders vereinbarten und vom Versicherer genehmigten 
höheren – Kosten der Verteidigung. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geldbu-
ßen, Geldstrafen und Strafvollstreckungskosten.

5.17 Ansprüche aus §§ 906, 1004 BGB, § 14 BImSchG

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Mitversichert sind Ansprüche gemäß § 906 BGB sowie Be-
seitigungsansprüche gemäß § 1004 I 1 BGB und Ansprü-
che nach § 14 BImSchG. 
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5.18 Aktive Werklohn- und Kaufpreisklage

Der Versicherer trägt die Kosten für die gerichtliche 
 Durchsetzung von Werklohn- oder Kaufpreisforderungen 
des Versicherungsnehmers, soweit

–  die Kosten in Zusammenhang damit stehen, dass ein 
Auftraggeber des Versicherungsnehmers auf Grund  eines 
behaupteten Schadenersatzanspruches, der unter den 
Versicherungsschutz dieses Vertrages fallen würde, die 
Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen erklärt hat 
und 

–  die Werklohn- oder Kaufpreisforderung an sich in voller 
Höhe unstrittig ist. Als Nachweis, dass die Werklohn- 
oder Kaufpreisforderung unstrittig ist, hat der Versiche-
rungsnehmer ein schriftliches Abnahmeprotokoll des 
Werks bzw. die Empfangsbestätigung der Lieferung ein-
zureichen, von welchem der Werklohn oder der Kaufpreis 
einbehalten wurde.

Der Versicherer trägt die vorgenannten Kosten nur im 
 Verhältnis des Schadenersatzanspruches zur geltend 
 gemachten Werklohn- bzw. Kaufpreisforderung.

5.19 Gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

5.19.1  Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus dem erlaubten gewerblichen 
Überlassen von Arbeitnehmern an Dritte zur Arbeitsleis-
tung (§§ 1 und 2 AÜG). Wird die Erlaubnis zurückgenom-
men oder widerrufen, erlischt der Versicherungsschutz 
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Rücknahme bzw. des 
Widerrufes.

5.19.2  Mitversichert sind im Rahmen der Vertragsbestim-
mungen Ansprüche Dritter wegen Personen- und/oder 
 Sachschäden, die gegen den Versicherungsnehmer oder 
sein Stammpersonal wegen eines etwaigen Auswahl-
verschuldens geltend gemacht werden.

5.19.3  Mitversichert ist auch die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der vom Versicherungsnehmer überlassenen Ar-
beitskräfte für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienst-
lichen Verrichtung für das Einsatzunternehmen bei Dritten 
verursacht haben. Soweit Versicherungsschutz aufgrund 
einer Betriebs-Haftpflichtversicherung des Einsatzunter-
nehmens für den verursachten Schaden besteht, geht 
 dieser Versicherungsschutz vor.

5.19.4  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch 
Ansprüche aus

5.19.4.1  Schäden, die bei dem Einsatzunternehmen selbst 
 entstehen;

5.19.4.2  Schäden an Sachen, die von dem überlassenen Arbeitneh-
mer hergestellt oder geliefert werden einschließlich aller 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie

5.19.4.3  Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und/oder Berufskrankheiten im Betrieb des Einsatzun-
ternehmens gemäß dem Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) 
handelt.

5.20 Home-Office

Sofern für Mitarbeiter des Versicherungsnehmers ein 
Home-Office besteht, gilt folgendes:

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus 
Schäden, welche Dritten oder Mitarbeitern des Versiche-
rungsnehmers in Verbindung mit dem Home-Office ent-
stehen. Sofern Personen- und/oder Sachschäden auf die 
von dem Versicherungsnehmer zur Verfügung gestellten 
Einrichtungsgegenstände oder technischen Gerätschaften 
zurückzuführen sind, wird der Versicherer in Vorleistung 
treten, soweit es sich um gesetzliche Haftpflichtansprüche 
handelt. Der Versicherer behält sich eine Regressmöglich-
keit gegen Dritte ausdrücklich vor.

Ziffer 7.10 (b) AHB gilt gestrichen.

5.21 Auslösen von Fehlalarm

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden für un-
mittelbar entstandene Kosten eines versehentlich ausge-
lösten Alarms bei Dritten (z. B. Einsatzkosten für Rettungs-/
Wach- und sonstige Dienste). Sofern es sich hierbei um 
öffentlich-rechtliche Ansprüche handelt, besteht hierfür – 
insoweit abweichend von Ziffer 1.1 AHB – ebenfalls Versi-
cherungsschutz.

5.22 Versagen einer Alarmanlage

Versichert ist – abweichend von Ziffer 1.2 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen des 
Abhandenkommens von Sachen, das auf eine Störung/
ein Versagen einer vom Versicherungsnehmer installierten 
bzw. gewarteten Alarmanlage zurückzuführen ist.

Versicherungsschutz wird nur gewährt, wenn und soweit 
nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht (Subsidi-
arität).

5.23 Energiesparberatungen und Erstellung von Energiepässen

5.23.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als

–  berechtigter Energieberater und Aussteller von Energie-
ausweisen gemäß EnEV;

–  staatlich anerkannter bzw. zugelassener Energieberater 
(z. B. HWK, IHK, BAFA);

–  zugelassener oder zertifizierter Aussteller von Energie-
ausweisen 

wegen Vermögensschäden, die aus der Durchführung von 
Energiesparberatungen (z. B. Vor-Ort-Beratung zur Ener-
gieeinsparung) und der Erstellung von Energieausweisen 
sowie der Abgabe von Empfehlungen für die Verbesserung 
der Energieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen) z. B. 
gemäß der Verordnung über energiesparenden Wärme-
schutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäu-
den (Energieeinsparverordnung – EnEV) sowie bei Nicht-
Wohngebäuden gemäß DIN V 18599 resultieren.

5.23.2  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Beratungs-
leistungen hinsichtlich der Steigerung der Energieeffizienz 
und Wirtschaftlichkeit auch unter Berücksichtigung des 
Einsatzes erneuerbarer Energien (Energie-Contracting). 

5.24 Online-Handel

5.24.1 Schäden im Bereich Zahlungs- und Abrechnungsverkehr

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden im Bereich Zahlungs- oder 
Abrechnungsverkehr (z. B. e-Banking, e-Commerce), 
die dadurch entstehen, dass durch Dritte von außen 
 unberechtigte Eingriffe in interne und/oder externe Da-
tennetze vorgenommen werden (z. B. Hacker-Attacks und 
Denial-of-Service-Attacks).
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5.24.2 Unbefugte Zugriffe von außen auf Daten

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden Dritter, die dadurch entstehen, dass durch  Dritte 
von außen unberechtigte Eingriffe in interne und/oder 
 externe Datennetze vorgenommen werden (z. B. Hacker-
Attacken und Denial-of-Service-Attacks).

5.24.3  Vermögensschäden aus der Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte und Urheberrechte

5.24.3.1  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der Verletzung fremder Urheber-, 
 Patent- und Markenrechte. 

5.24.3.2  In Erweiterung der Ziffer 5.2 AHB ersetzt der Versicherer 
Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem 
der Erlass einer einstweiligen Verfügung oder in dem eine 
Unterlassungsklage gegen den Versicherungsnehmer er-
hoben wird. Voraussetzung für den Versicherungsschutz 
ist das Vorliegen eines Ereignisses, das einen unter den 
 Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch im Sin-
ne der Ziffer 5.24.3.1 zur Folge haben könnte.

5.24.3.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche 
auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung und 
auf damit zusammenhängende Verfahrenskosten  sowie 
auf Bußgelder, Strafen und Kosten derartiger Verfahren 
einschließlich Strafvollstreckungskosten.

5.25 Ansprüche aus Benachteiligungen

5.25.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

5.25.1.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 
2.1 AHB für Ansprüche aus Benachteiligungen.

5.25.1.2  Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen 
 Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
 Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen, 
soweit diese Ansprüche aus einer Verletzung von Vor-
schriften zum Schutz vor Benachteiligung resultieren, 
 insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

5.25.2 Auslandsschäden

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – 
Versicherungsfälle in den Staaten der Europäischen Union 
und in der Schweiz mit Ausnahme von Irland und Großbri-
tannien bzw. für Versicherungsfälle, die nach dem Recht 
dieser beiden Staaten geltend gemacht werden.

5.25.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

5.25.3.1  durch vorsätzliche Schadenverursachung oder durch 
 wissentliches Abweichen von Gesetzen, Vorschriften, 
 Beschlüssen, Vollmachten oder Weisungen oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung;

5.25.3.2  jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, z. B. im Zusam-
menhang mit Streitgenossenschaften, Verbandsklagen, 
Gewerkschaften oder Betriebsräten;

5.25.3.3  im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen 
Interessen aus dem kollektiven Arbeits- und Dienstrecht 
sowie mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, 
Streik), soweit diese Ansprüche begründet sind. 

5.25.4 Insolvenz

Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des 
 Versicherungsnehmers oder einer vom Versicherungs-
schutz umfassten Tochtergesellschaft erstreckt sich die 
Deckung für das betroffene Unternehmen und die mitver-
sicherten Personen des betroffenen Unternehmens nur 
auf Haftpflichtansprüche infolge von Benachteiligungen, 
 welche bis zum Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenz-
verfahrens begangen worden sind.

6 Arbeits- und Liefergemeinschaften

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeits- 
und Liefergemeinschaften (ARGE) gelten, unbeschadet der 
sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der Versi-
cherungssummen), folgende Bestimmungen:

6.1  Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder 
Bauabschnitten aufgeteilt, besteht Versicherungsschutz 
für Schäden, die der Versicherungsnehmer verursacht hat, 
bis zu den vereinbarten Versicherungssummen in voller 
Höhe.

6.2  Sind die Aufgaben nicht im Sinne von Ziffer 6.1 aufgeteilt 
oder ist der schadenverursachende ARGE-Partner nicht 
zu ermitteln, so tritt der Versicherer bis zur vereinbarten 
 Versicherungssumme für den Anteil am Schaden ein, der 
der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers 
an der Arbeitsgemeinschaft entspricht. Ist eine prozentu-
ale Beteiligung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßi-
ge Anteil entsprechend der Anzahl der Partner der Arbeits-
gemeinschaft. 

6.3  Im Falle der Insolvenz von Partnerfirmen erhöht sich die 
ersatzpflichtige Quote um den nicht zu erlangenden Anteil 
der Entschädigung, welcher der prozentualen Beteiligung 
des Versicherungsnehmers an der Rest-ARGE entspricht. 

6.4  Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
an den von den einzelnen Partnern in die Arbeitsgemein-
schaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft 
beschafften Sachen, gleichgültig, von wem die Schäden 
verursacht wurden.

6.5  Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 
Arbeitsgemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der 
Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

7 Schäden durch Kraftfahrzeuge

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

7.1 Alle Kraftfahrzeuge

7.1.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, Kraftfahrzeuganhängers 
oder einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine verursachen 
(siehe jedoch Ziffern 7.2 bis 7.5).

7.1.2  Besteht nach den vorstehenden Bestimmungen für einen 
Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) 
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

7.1.3  Eine Tätigkeit der vorgenannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug oder Kraftfahrzeuganhänger ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
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7.2 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge

7.2.1  Abweichend von Ziffer 7.1.1 ist mitversichert die gesetzli-
che Haftpflicht aus Halten und Gebrauch 

7.2.1.1  von nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, auch 
Hub- und Gabelstaplern, die nur innerhalb von Betriebs-
grundstücken oder von Betriebshallen oder innerhalb von 
geschlossenen (dem öffentlichen Verkehr nicht zugängli-
chen) Baustellen, nicht auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren.

Mitversichert ist das behördlich erlaubte Befahren öffentli-
cher Wege und Plätze mit nicht zugelassenen Fahrzeugen;

7.2.1.2  aller Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h; 

7.2.1.3  aller selbstfahrenden Arbeitsmaschinen sowie Hub- und 
Gabelstapler mit einer bauartbedingten Höchstgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 20 km/h. Selbstfahrende Ar-
beitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und 
ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförde-
rung von Personen oder von Gütern bestimmt und geeignet 
sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr be-
stimmten Art solcher Fahrzeuge gehören;

7.2.1.4  nicht zulassungspflichtiger Kraftfahrzeuganhänger.

7.2.2  Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse ge-
mäß Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB. 

7.2.3  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird.

7.2.4  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrer-
laubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem 
Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaub-
nis hat.

7.2.5  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung der ver-
sicherten Fahrzeuge an betriebsfremde Personen.

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, 
denen die Fahrzeuge etc. überlassen worden sind.

7.3 AKB-Zusatzdeckung

Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
vereinbart, sind Kraftfahrzeuge, die auf beschränkt öffent-
lichen Wegen und Plätzen verwendet werden, wie folgt ver-
sichert:

7.3.1  Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Bedin-
gungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-
mers aus dem Halten und Gebrauch von mitversicherten 
nicht zugelassenen Hub- und Gabelstaplern und Arbeits-
maschinen, soweit sie auf beschränkt öffentlichen Ver-
kehrsflächen innerhalb des Betriebsgeländes oder mit 
einer behördlichen Ausnahmegenehmigung zum gelegent-
lichen Überqueren/Befahren rein öffentlicher (nicht zum 
Betriebsgelände gehörenden) Straßen, Wege und Plätze 
eingesetzt werden.

7.3.2  Für Tätigkeitsschäden, Be- und Entladeschäden und Lei-
tungsschäden besteht kein Versicherungsschutz über die-
se Ziffer.

7.4 Gebrauch fremder Kraftfahrzeuge und Anhänger

7.4.1  Abweichend von Ziffer 7.1.1 ist mitversichert die gesetz-
liche Haftpflicht aus dem Gebrauch von zulassungs- oder 
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern, 
wenn Ansprüche gegen

7.4.1.1  den Versicherungsnehmer gerichtet sind und das Fahrzeug 
nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen und auch 
nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers ist oder von 
ihm geleast wurde;

7.4.1.2  mitversicherte Personen gerichtet sind und das Fahrzeug 
weder auf den Versicherungsnehmer noch auf die in An-
spruch genommene Person zugelassen und auch nicht im 
Eigentum des Versicherungsnehmers oder dieser Mitversi-
cherten ist oder von ihnen geleast wurde.

7.4.2 Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als 

7.4.2.1  die Versicherungssumme der Kraftfahrt-Haftpflichtversi-
cherung nicht ausreicht oder

7.4.2.2  der Versicherungsnehmer bzw. die Mitversicherten durch 
eine bestehende Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung nicht 
geschützt werden oder

7.4.2.3  der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer Regress nimmt (aus-
genommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch Re-
gressansprüche infolge Leistungsfreiheit des Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherers wegen Pflichtverletzung) oder

7.4.2.4  keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, obwohl 
der in Anspruch genommene Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherte ohne Verschulden das Bestehen einer Kraft-
fahrt-Haftpflichtversicherung annehmen durfte, oder 

7.4.2.5  der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen gesetzlichen 
Freistellungsanspruch gegen den Versicherungsnehmer hat. 

7.4.3  Schäden an den Fahrzeugen, deren Gebrauch die vorer-
wähnten Haftpflichtansprüche ausgelöst hat, bleiben vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

7.5 Einsatz von Kränen und Winden

7.5.1  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Besitz und Verwendung von stationären 
Kränen und Winden.

7.5.2  Beim Einsatz von Autokränen, die dem Versicherungsneh-
mer zusammen mit dem Bedienungspersonal aufgrund 
eines Vertrages überlassen wurden und die nicht Gegen-
stand eines Leasing- oder Mietvertrages mit dem Versiche-
rungsnehmer sind, gilt folgendes:

Mitversichert ist – soweit nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für durch diese Autokräne verursachte 
Schäden, die auf fehlerhafte Einweisung der Kranführer 
durch Mitarbeiter des Versicherungsnehmers zurückzufüh-
ren sind.

8 Schäden durch Wasserfahrzeuge

8.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch 
genommen werden.
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8.2  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versi-
cherten.

9 Luft-/Raumfahrzeuge

9.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft-/Raumfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeu-
ges in  Anspruch genommen werden.

9.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht

9.2.1  aus Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-
ferung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-/
Raumfahrzeuge, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Aus-
lieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm 
beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft-/Raum-
fahrzeugen sowie den Einbau in Luft-/Raumfahrzeuge 
 bestimmt waren; 

9.2.2  aus Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen 
sowie Luft-/Raumfahrzeugteilen, und zwar sowohl wegen 
Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen einschließlich der mit 
diesen beförderten Sachen und Insassen als auch wegen 
sonstiger Schäden durch Luft-/Raumfahrzeuge.

9.3  Zu Ziffern 9.1 und 9.2: Besteht nach diesen Bestimmungen 
für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitver-
sicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten.

9.4 Schäden durch Flugdrohnen 

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

9.4.1  Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
vereinbart, ist versichert – teilweise abweichend von Ziffer 
9.1 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers ausschließlich aus dem Gebrauch von Flugdrohnen 
mit einem Gesamtgewicht von bis zu 5 kg im Rahmen der 
Berufsausübung im In- und Ausland, ausgenommen USA/
Kanada. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, 
dass die erforderlichen gesetzlichen bzw. behördlichen 
Genehmigungen und Erlaubnisse vorliegen sowie Auflagen 
erfüllt sind und erforderliche Befähigungen nachgewiesen 
werden können.

9.4.2  Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person ausschließ-
lich als Halter nach §§ 33 ff. Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
belangt werden.

9.4.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Vermö-
gensschäden sowie Ansprüche aus Persönlichkeitsrechts-
verletzungen.

10 Begrenzung des Versicherungsschutzes

10.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche

10.1.1  aus Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten, 
die weder dem versicherten Betrieb eigen, noch sonst 
dem versicherten Risiko zuzurechnen sind (siehe jedoch 
 Vorsorgeversicherung);

10.1.2  aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von 
Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu Handelszwecken 
sowie aus Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken;

10.1.3  aus Schäden an Kommissionsware;

10.1.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen;

10.1.5  aus Sachschäden, die an Immobilien anlässlich von Spren-
gungen in einem Umkreis von weniger als 150 m entste-
hen. Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt;

10.1.6  wegen Sachschäden in einem Umkreis, dessen Radius 
der Höhe des einzureißenden Bauwerkes entspricht. Ziffer 
7.10 (b) AHB bleibt unberührt;

10.1.7  aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die 
 Bauvorhaben nicht vom Versicherungsnehmer ausgeführt 
werden; 

10.1.8  aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-
bau (auch bei offener Bauweise);

10.1.9 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse; 

10.1.10  wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des 
Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene 
Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in seiner 
Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne 
des § 4 Abs. 18 AMG nach § 94 AMG eine Deckungsvorsor-
ge zu treffen hat;

10.1.11  wegen Gesundheitsbeeinträchtigungen aus dem Konsum 
von Tabak, Tabakprodukten sowie von im Zusammenhang 
mit der Endherstellung/Produktion solcher Tabakprodukte 
verwendeten Zusatzstoffe (z. B. Filter). Dies gilt auch, so-
weit es sich um Haftpflichtansprüche von Personen han-
delt, die nicht selbst Tabakwaren genossen haben (sog. 
Passivraucher);

10.1.12  wegen Schäden, die durch Elektro-Magnetische-Felder 
(EMF) verursacht werden;

10.1.13   wegen Schäden aus der Infektion mit Erregern des Acqui-
red Immune Deficiency Syndrome (z. B. HIV, HTLV III-Viren) 
und wegen Schäden aus Diagnostica/Therapeutica bzgl. 
Aids;

10.1.14  wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 
das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

10.1.15  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 
 punitive oder exemplary damages;

10.1.16  nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartigen Bestimmungen 
anderer Länder;

10.1.17  wegen Schäden, die im ursächlichen Zusammenhang mit 
Halogenkohlenwasserstoffen (HKW) bzw. HKW-haltigen 
Substanzen oder polychlorierten Biphenylen (PCB) oder 
PCB-haltigen Substanzen stehen. Zu den HKW bzw. HKW-
haltigen Substanzen zählen insbesondere die chlorierten 
Kohlenwasserstoffe (CKW) sowie die Fluorkohlenwasser-
stoffe (FKW);

10.1.18  wegen Schäden aus Herstellung, Verarbeitung, Inkorpo-
ration und/oder Vertrieb von Antikonzeptiva (hormonelle 
Verhütungsmittel und Intra-Uterine-Devices), Diethylstill-
bestrol-L-Tryptophan sowie Silikonimplantaten;

10.1.19  wegen Schäden aus übertragbaren spongiformen 
 Enzephalopathien (BSE-Ausschluss); 
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10.1.20  wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit 
es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, 
deren Bestandteilen und Zubehör;

10.1.21  wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;

10.1.22  wegen Schäden im Zusammenhang mit Betrieb, Besitz, 
Eigentum, Errichtung, Montage und Wartung von Offshore-
Risiken;

10.1.23  wegen Schäden aus dem Besitz und Betrieb von Pipelines 
(Leitungen für Gas, Öl, Ölprodukte oder sonstige gefähr-
liche Stoffe), soweit die Leitungen das Betriebsgelände 
 verlassen.

10.2  Bei Schäden aus Besitz und Verwendung von feuergefähr-
lichen, giftigen oder explosiblen Stoffen ist der Versicherer 
gegenüber den Personen, die den Schaden durch vorsätzli-
ches Abweichen von gesetzlichen, behördlichen, berufsge-
nossenschaftlichen oder sonstigen Sicherheitsvorschriften 
herbeigeführt haben, von der Verpflichtung zur Leistung frei.

10.3  Bei Versorgungsbetrieben, Bewachungsunternehmen, 
Betrieben der chemischen Industrie, Betrieben der Bio-
Chemie, pharmazeutischen Unternehmen und bei Groß-
veranstaltungen (mehr als 3.000 Besucher) gilt zusätzlich 
folgender Ausschluss:

Nicht versichert sind Schäden, Kosten und Aufwendungen 
jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten. 

Im Sinne dieser Klausel sind Terrorakte jegliche Handlun-
gen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung 
von politischen, religiösen, ethnischen, ideologischen 
oder ähnlichen Zielen oder Zwecken, die geeignet sind, 
Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten 
und/oder eine Regierung oder staatliche Einrichtung zu 
beeinflussen. 

Ausgeschlossen sind auch Schäden, Kosten oder 
 Aufwendungen jeglicher Art, die im Zusammenhang 
 stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung 
oder  Unterdrückung von Terrorakten ergriffen werden.

11 Erweiterte Versehensklausel

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

11.1  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehent-
lich nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung einge-
tretene Risiken, die im Rahmen des versicherten Betriebes 
liegen und weder nach den Allgemeinen noch den sonsti-
gen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung aus-
geschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden 
ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten 
und die danach zu vereinbarende Prämie vom Gefahren-
eintritt an zu entrichten.

11.2  Wird anlässlich eines Versicherungsfalls festgestellt, dass 
die Betriebsbeschreibung und/oder mitzuversichernde 
Unternehmen im Inland versehentlich nicht oder nicht 
 korrekt benannt sind, ist eine rückwirkende Berichtigung 
möglich und Deckung zu gewähren, soweit 

–  durch die Berichtigung üblicherweise keine Mehrprämie 
anfällt, bzw. auf diese konkret verzichtet wird und 

–  die Tätigkeit im Rahmen der Umsatz-, Lohnsummen- oder 
Mitarbeiteranzahlmeldung erfasst war und der Anteil aus 
den nicht benannten Tätigkeit 20 % der Gesamttätigkeit 
nicht überschreitet sowie 

–  personelle (auch familiäre) oder kapitalmäßige Verflech-
tungen zu den nicht benannten mitversicherten Unter-
nehmen bestehen.

Ausgeschlossen bleiben ausdrücklich dokumentierte, 
nicht versicherte Tätigkeiten und Risiken. 

12 Nachhaftung

Bei endgültiger Betriebsaufgabe, nicht aus anderen 
 Gründen (insbesondere nicht bei Änderung der Rechts-
form, bei Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer) gilt 
 folgende Vereinbarung:

Versicherungsschutz wird im Umfang des Vertrages für 
die Dauer von fünf Jahren nach Vertragsaufhebung für 
Schadenereignisse geboten, die nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses entstehen, soweit diese Scha-
denereignisse aus vor Beendigung des Vertragsverhält-
nisses ausgeführten Lieferungen von Erzeugnissen oder 
Arbeiten resultieren. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers während der 
Nachhaftungszeit ist auf den zum Zeitpunkt der Vertrags-
aufhebung unverbrauchten Teil der Versicherungssummen 
im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet, 
begrenzt. 

13 Kumulklausel

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Beruhen mehrere Versicherungsfälle

– auf derselben Ursache oder

–  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln 

und besteht Versicherungsschutz für die Versicherungsfäl-
le im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses Vertrags, so 
steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag 
kumulativ aus den verschiedenen Versicherungssummen, 
sondern bei gleichen Versicherungssummen höchstens 
eine Versicherungssumme, ansonsten maximal die höhere 
Versicherungssumme zur Verfügung. 

Für die Feststellung der höchsten Versicherungssumme ist 
der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versicherungs-
fall eingetreten ist.

14 Bestands- und Innovationsgarantie (BIG) 

14.1 Leistung

14.1.1 Bestandsgarantie

Für den Fall, dass der bedingungsgemäße Versicherungs-
schutz des Versicherungsvertrags beim unmittelbaren 
Vorversicherer zur Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversi-
cherung weitergehen sollte als der Versicherungsschutz 
dieses Vertrags, finden die Bedingungen der Vorversi-
cherung insoweit ergänzend Anwendung (im Sinne einer 
 Konditionsdifferenzdeckung). 

Als Versicherungsvertrag beim unmittelbaren Vorversiche-
rer gelten Verträge, die 

14.1.1.1  denselben Versicherungsnehmer aufweisen und deut-
schem Recht unterliegen;
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14.1.1.2  mindestens ein volles Versicherungsjahr bestanden haben 
und maximal drei Monate vor Beginn dieses Vertrags been-
det wurden;

14.1.1.3  nicht vom Vorversicherer gekündigt oder im beiderseitigen 
Einvernehmen beendet worden sind.

14.1.2 Innovationsgarantie

Mitversichert gelten Schäden, die im Rahmen des verein-
barten Deckungsumfangs nicht versichert sind, jedoch 
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts durch aktuelle Bedin-
gungen der Basler Versicherungen prämienneutral mitver-
sichert gelten.

14.1.3 Markt-Innovationsgarantie

Mitversichert gelten Schäden, die im vereinbarten De-
ckungsumfang nicht versichert sind, jedoch zum Zeitpunkt 
des Schadeneintritts durch einen allgemeinen Tarif am 
Markt zur gewerblichen Haftpflichtversicherung eines an-
deren in Deutschland zum Betrieb zugelassenen Versiche-
rers prämienneutral mitversichert wären. Die vorgenannte 
Regelung gilt nicht für Spezialkonzepte.

14.2 Umfang der Leistungen

Den Nachweis (in Form der Bedingungen und Klauseln) 
über die anderweitige Mitversicherung muss der Versiche-
rungsnehmer führen. Der Umfang der Mitversicherung rich-
tet sich nach den Regelungen des für die Mitversicherung 
nachgewiesenen Vertrags.

Zu diesem Vertrag vereinbarte Selbstbeteiligungen bleiben 
unberührt.

14.3 Ausschlüsse

Ausgeschlossen bleiben bei Ziffern 14.1.1 – Bestandsga-
rantie – und Ziffer 14.1.3 – Markt-Innovationsgarantie 

–  Schäden aufgrund vorsätzlicher Handlungen durch den 
Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten; 

–  Risiken, die bei der Basler Versicherungen gegen Mehr-
prämie mitversicherbar sind;

–  Eigenschäden;

–  vertragliche Haftung;

–  versicherungspflichtige Risiken;

–  aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bah-
nen;

–  die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu ver-
sichern sind;

–  Kasko-Deckungen für Leih- und Mietfahrzeuge;

–  Schäden in USA, US-Territorien und Kanada;

–  Ansprüche, die über die gesetzliche Haftpflicht hinaus-
gehen;

–  Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten;

–  reine Vermögensschäden, wie z. B. Schäden der erweiter-
ten Produkthaftpflicht, Produktschutzdeckungen, Rück-
rufkostenversicherungen, Cyber-Deckungen.

15  Kürzung der Versicherungsleistung wegen grob fahrlässi-
gen Verhaltens

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Ist der Versicherer wegen grob fahrlässigen Verhaltens 
gemäß Ziffern 23 bis 25 AHB berechtigt, die Schadenser-
satzleistung gemäß Ziffer 26 AHB zu kürzen, wird er bei 
entsprechendem Hinweis des Versicherungsnehmers bei 
diesen Schäden die Schadenersatzleistung um maximal 
20 % kürzen.

16  Verzicht auf Rücktritt im Versicherungsfall bei vorvertrag-
licher Anzeigepflichtverletzung

Der Versicherer verzichtet auf einen Rücktritt im Versiche-
rungsfall wegen vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung, 
soweit diese länger als 3 Jahre zurückliegt und es sich um 
einen Schaden bis maximal 1.000,00 EUR handelt. 

17 Private Risiken

Der Versicherungsschutz für die privaten Risiken richtet 
sich nach den AHB, den Besonderen Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung von privaten Risiken (PHV) sowie 
dieser Ziffer.

Je nach Unternehmensform besteht:

– bei einer Einzelfirma für den Versicherungsnehmer;

– bei einer Aktiengesellschaft für die Vorstandsmitglieder;

–  bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung für die 
Geschäftsführer;

–  bei einer offenen Handelsgesellschaft für die vertre-
tungsberechtigten Gesellschafter;

– bei einer Kommanditgesellschaft für die Komplementäre 

während der Laufzeit dieser Haftpflichtversicherung, längs-
tens jedoch bis zur Beendigung des jeweiligen Dienstver-
hältnisses als jeweils rechtlich selbstständiger Vertrag 
eine Privat-Haftpflichtversicherung.

Im Falle des Todes besteht der Versicherungsschutz abwei-
chend von Teil A Ziffer 7 PHV bis zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres.

Der Versicherer wird sich auf die Bestimmungen der Ziffer 
7.4 AHB nicht berufen, wenn diese Bestimmungen nur we-
gen des Einschlusses mehrerer Privat-Haftpflichtversiche-
rungen in diesem Vertrag anzuwenden wären. 

Besteht für den/die Versicherten anderweitig eine Haft-
pflichtversicherung, wird der Versicherungsschutz subsidi-
är gewährt, d. h. ein anderweitiger Vertrag geht vor.

B Allgemeines Betriebsrisiko
Der Versicherungsschutz für das Allgemeine Betriebsrisiko 
bestimmt sich ausschließlich nach den AHB sowie den Tei-
len A und B.

1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für Personen-, Sach- und daraus entstandene 
weitere Schäden aus dem allgemeinen Betriebsrisiko.

2 Vermögensschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermö-
gensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
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2.1  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige 
 Leistungen;

2.2  aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

2.3  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
 wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

2.5  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-
staltung; 

2.6  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus 
Untreue und Unterschlagung;

2.7  aus Rationalisierung und Automatisierung, aus Daten-
erfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung 
sowie aus Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektro-
nischer Daten;

2.8  aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrech-
ten (siehe jedoch Teil A Ziffer 5.11), gewerblichen Schutz- 
und Urheberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbs-
rechts;

2.9  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

2.10  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen;

2.11  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtver-
letzung;

2.12  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

3 Vermögensschäden-Datenschutz

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgeset-
zen über personenbezogene Daten.

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 2.5 und 2.7 fin-
den insoweit keine Anwendung.

4 Belegschafts- und Besucherhabe

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und 
abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus 
dem Abhandenkommen von Sachen der Betriebsange-
hörigen und Besucher und alle sich daraus ergebenden 
 Vermögensschäden. 

Ausgenommen sind Geld sowie bargeldlose Zahlungs-
mittel, Wertpapiere (einschließlich Sparbücher), Scheck-
hefte, Urkunden, Schmuck und andere Wertsachen.

Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherun-
gen des Versicherungsnehmers oder des Geschädigten 
 besteht, geht dieser vor.

5 Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten

5.1  Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2 AHB und 
 abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch 
General-Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage), 
die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten be-
funden haben.

5.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die Aus-
wechslung von Schlössern und Schließanlagen bzw. 
Änderungs programmierung des Zugangssystems, für die 
Neuanfertigung von Schlüsseln sowie für vorübergehende 
Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tage, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
 welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

5.3  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden, die als Folge eines 
 versicherten Verlusts ausschließlich von Schlüsseln 
zu unbeweglichen Sachen eintreten (z. B. wegen eines 
 Diebstahls).

5.4  Codekarten, Transponder und sonstige elektronische 
Schlüssel stehen Schlüsseln gleich.

6 Mietsachschäden

6.1  Mietsachschäden an Immobilien und/oder Betriebsräumen 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.6 AHB und 
7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 
an für betriebliche Zwecke gemieteten und/oder gepach-
teten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Ziffer 
7.14 AHB findet insofern keine Anwendung.

6.2 Mietsachschäden anlässlich Dienstreisen

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.6 AHB und 
7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä-
den an anlässlich von Dienstreisen gemieteten Räumen 
oder deren Ausstattung und alle sich daraus ergebenden 
 Vermögensschäden. 

6.3  Mietsachschäden an beweglichen Sachen (einschließlich 
Arbeitsmaschinen und Gerätschaften)

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.6, 7.7 und 
7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden 
an beweglichen Sachen (einschließlich Arbeitsmaschinen 
und Gerätschaften), die der Versicherungsnehmer gemie-
tet, gepachtet oder geliehen (nicht geleast) hat und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

6.4 Für Ziffern 6.1 bis 6.3 gilt:

Nicht versichert sind 

6.4.1  Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß oder übermäßi-
ger Beanspruchung;

6.4.2  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
 hiergegen besonders versichern kann;

6.4.3  Schäden an Gebäuden oder Räumen, die zu Wohn-
zwecken der Betriebsangehörigen genutzt werden 
(Werkswohnungen).

6.4.4  Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen 
besteht, geht dieser vor.

7 Strahlenschäden

– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –
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7.1  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.12 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwendung von 
Röntgeneinrichtungen zu Untersuchungs-/Prüfzwecken, 
Störstrahlern sowie aus dem deckungsvorsorgefreien 
 Umgang mit radioaktiven Stoffen.

7.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche

7.2.1 wegen genetischer Schäden;

7.2.2  aus Schadenfällen von Personen, die – gleichgültig für wen 
oder in wessen Auftrag – aus beruflichem oder wissen-
schaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers 
eine Tätigkeit ausüben und hierbei energiereiche ionisie-
rende Strahlen in Kauf zu nehmen haben, soweit es sich 
um die Folgen von Personenschäden handelt.

C Produkthaftpflicht-Risiko
Der Versicherungsschutz für das Produkthaftpflicht-Risiko 
bestimmt sich ausschließlich nach den AHB sowie den 
 Teilen A und C.

1 Gegenstand der Versicherung

1.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für Personen-, Sach- und daraus entstandene 
weitere Schäden, soweit diese durch vom Versicherungs-
nehmer

– hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse;

–  erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den 
 Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die 
Leistungen ausgeführt hat.

1.2  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – 
gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an 
fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen 
Sachen entstanden sind, und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

Dieser Versicherungsschutz besteht nur, sofern die 
 Schäden nach Abschluss der Arbeiten oder Ausführungen 
der sonstigen Leistungen eingetreten sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung 
von 

–  Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern 
 sowie deren Ladung;

–  Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohn be- 
oder -verarbeitung befinden oder befunden haben.

2  Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln 
infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern 
1.1, 1.2 und 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende 
 Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang 
wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener wei-
terer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte 
 Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistun-
gen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass 
diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 
aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haf-
tungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Rahmen 
von Absatz 1 versicherte Vereinbarungen bestimmter Ei-
genschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen 
bei Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungs-
nehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang 
einzustehen hat.

3 Strahlenschäden durch Produkte und Leistungen

Werden gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige 
Leistungen verwendet im Zusammenhang mit

– Laser- oder Maserstrahlen oder

–  sonstigen energiereichen ionisierenden Strahlen, ohne 
dass dies vom Versicherungsnehmer vorhersehbar war 
oder sein konnte,

so wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 AHB 
 berufen. 

Dies gilt nicht für Schäden, 

–  die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder 
von einer solchen Anlage ausgehen;

–  die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Lagerung 
bedingt sind.

Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.10 (b) AHB 
 finden insoweit keine Anwendung.

4 Mängelbeseitigungsnebenkosten

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachschäden, 
die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten, und 
erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um 
die mangelhafte Werkleistung zum Zweck der Schaden-
beseitigung zugänglich zu machen und um den vorherigen 
Zustand wiederherzustellen.

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur 
 Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein Fol-
geschaden eingetreten ist. Ferner sind in jedem Fall nicht 
gedeckt die Kosten des Versicherungsnehmers für die 
 Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst. 

5 Nachbesserungsbegleitschäden

Eingeschlossen sind – in teilweiser Abweichung von Ziffern 
1.1, 1.2 und 7.7 AHB – gesetzliche Schadenersatzansprü-
che Dritter, die darauf zurückzuführen sind, dass zur Durch-
führbarkeit von Nachbesserungsarbeiten Sachen des Auf-
traggebers beschädigt werden müssen (z. B. Abreißen von 
Tapeten, Aufschlagen von Wänden, Fliesen, Böden).

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

–  die Sachen, die zur Durchführbarkeit der Nachbesserung 
beschädigt werden müssen, ursprünglich vom Versiche-
rungsnehmer selbst (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) verlegt oder angebracht 
worden sind und für alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden;

–  der Nachbesserungsanspruch seitens des Auftraggebers 
nach Ablauf der Verjährungsfrist gemäß § 13 Nr. 4 VOB/B 
geltend gemacht wird. Dies gilt auch dann, wenn eine 
von der VOB abweichende Verjährungsfrist mit dem Auf-
traggeber vereinbart ist.
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6 Verlängerung der Verjährungsfrist

Vereinbart der Versicherungsnehmer mit seinen Vertrags-
partnern die Verlängerung der gesetzlichen Verjährungs-
frist bei Gewährleistungsansprüchen auf höchstens fünf 
Jahre und sechs Monate, wird der Versicherer insoweit auf 
den Einwand der Ausschlussbestimmungen – Ziffer 7.3 
AHB – verzichten.

D  Individueller Vertragsteil
– gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung –

Für die nachstehend aufgeführten Betriebsarten gelten 
 folgende besondere Vereinbarungen:

1 Bewachungsunternehmen

1.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Betrieb eines Bewachungsunterneh-
mens im Umfang der für die Ausübung des Gewerbes er-
forderlichen Erlaubnis für Schäden, die den Auftraggebern 
oder Dritten bei der Durchführung des Bewachungsvertra-
ges entstehen. Nicht versichert sind Ansprüche aus Tätig-
keiten, die über die Bewachungstätigkeit hinaus erbracht 
werden.

1.2 Eingeschlossen ist

1.2.1  die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers – 
abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in teilweiser Abwei-
chung von Ziffer 2 AHB – aus Beschädigung, Vernichtung 
oder Abhandenkommen der bewachten Sachen;

1.2.2  die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
dem Besitz und Gebrauch von Schusswaffen und Munition 
zu betrieblichen Zwecken.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Benutzer der Schusswaffe bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis 
hat oder die Schusswaffe ohne Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers führt. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt 
gegenüber dem Versicherungsnehmer bestehen, wenn 
dieser das Vorliegen der Erlaubnis bei dem berechtigten 
Benutzer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn 
ein Unberechtigter die Schusswaffe benutzt hat;

1.2.3  die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers – in 
teilweiser Abweichung von Ziffer 2 AHB und abweichend 
von Teil B Ziffer 2 – aus dem Abhandenkommen von frem-
den Schlüsseln, Codekarten und Transponder, die dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Betriebsangehörigen 
zur Durchführung der Bewachung überlassen wurden und 
den erforderlich werdenden Austausch der Schließanlage.

Der Versicherungsschutz richtet sich nach Teil B Ziffer 5 
BBR BHV.

1.3  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermö-
gensschäden im Sinne der Ziffer 2 AHB und insofern ab-
weichend von Teil B Ziffer 2 aus Schadenereignissen, die 
 während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
 Personen, die bewusst gegen Gesetze, Verordnungen oder 
andere Rechtsvorschriften verstoßen.

1.4  Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Verlust, 
Verwechslung oder Beschädigung von Gegenständen, die 
in einer Garderobe in Verwahrung gegeben werden. 

Die Versicherung von Garderobenrisiken muss ggf. beson-
ders vereinbart werden.

1.5  Abweichend von Teil A Ziffer 5.8 besteht kein Versiche-
rungsschutz für Schäden an in Obhut genommenen Sa-
chen, die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-
trags sind. 

2  Bergverkehrseinrichtungen (Seilbahnen und Skischlepp-
lifte)

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die im 
Zusammenhang stehen mit Besitz, Betrieb, Unterhaltung, 
Pflege, Kennzeichnung, Eröffnung, Erschließung o. ä. von 
Abfahrtsstrecken und -bahnen gleich welcher Art sowie 
von Wander-, Spazier- und Kletterwegen (Skiabfahrtspis-
ten siehe jedoch Ziffer 9).

3 Bootshäuser

3.1  Nicht versichert sind Ansprüche wegen Beschädigung 
oder Abhandenkommen eingestellter oder einzustellender 
Fahrzeuge einschließlich Zubehör und Inhalt.

3.2  Abweichend von Teil A Ziffer 5.8 besteht kein Versiche-
rungsschutz für Schäden an in Obhut genommenen 
 Sachen, die Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrags sind. 

4 Bootsverleihbetriebe

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 
Schiffers (Kapitän) und der Schiffsmannschaft in  dieser Ei-
genschaft. 

5 Campingplätze

5.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Unterhaltung eines Campingplat-
zes einschließlich dazugehöriger Einrichtungen sowie 
aus Verkauf von Speisen und Getränken etc. in eigener 
Regie mit den dafür erforderlichen Einrichtungen wie 
 Kioske, Stände und dgl.

5.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

5.2.1  Beschädigung und Abhandenkommen der in Verwahrung 
genommenen Sachen aller Art einschließlich Fahrzeuge 
und Fahrzeuganhänger aller Art;

5.2.2  Besitz, Betrieb und Unterhaltung von Gaststätten, Badean-
stalten sowie aus Verleih und Vermietung von Wasserfahr-
zeugen aller Art;

5.2.3 allen sonstigen beruflichen und privaten Tätigkeiten.

6 Hundepflegesalons

6.1  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Tierhüter der 
im Rahmen der versicherten Tätigkeit übernommenen Tiere.

6.2  Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen 
 Abhandenkommens (z. B. Entlaufen) von Tieren. 

7 Laboratorien

Kein Versicherungsschutz besteht für die Risiken

– Pränataldiagnostik;

– genetische Diagnostik.

8 Lagereien, Speditions-, Fuhr- und ähnliche Betriebe

8.1  Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
an den eingelagerten und beförderten Gütern.

8.2  Abweichend von Teil A Ziffer 5.8 besteht kein Versiche-
rungsschutz für Schäden an in Obhut genommenen 
 Sachen, die Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrags sind. 
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9 Skiabfahrtspisten

Sofern im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
die Mitversicherung des Betriebs von Skiabfahrtspisten 
 vereinbart ist, gilt folgendes:

9.1 Betrieb und Instandhaltung 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

9.1.1  aus dem Unterhalten eines Pistenpflege-, Pistensiche-
rungs-, Pistenwarn- und Rettungsdienstes;

9.1.2  aus Errichtung und Instandhaltung von der Pistensicher-
heit dienenden Bauwerken und Verbauungen.

9.2 Rennwettbewerbe

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden 
anlässlich Vorbereitung und Durchführung von offiziell 
ausgeschriebenen Rennwettbewerben einschließlich des 
Trainings hierzu.

E Gewerbliche Nebenrisiken
Mitversicherung von Nebenrisiken gemäß Teil A Ziffer 1 
(gilt auch für die Umwelt-Haftpflichtversicherung, sofern 
in den nachfolgenden Ziffern keine abweichende Regelung 
getroffen wird):

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages, auch ohne 
besondere Anzeige, die gesetzliche Haftpflicht aus allen be-
triebs- und branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere

1  alle im Inland vorhandenen und neu hinzukommenden 
rechtlich unselbstständigen Niederlassungen, Betriebs-
stätten, Läger, Verkaufsbüros, Bau- und Montagestellen 
und dgl.; 

2  als Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer oder als 
Leasingnehmer sowie aus Vermietung, Verpachtung oder 
sonstiger Überlassung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, – nicht Luftlandeplätzen – Gebäuden oder 
Räumlichkeiten an Dritte.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

–  des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer 
von Bau-, Reparatur- und Abbrucharbeiten, nicht jedoch 
bei unterirdischen Arbeiten größeren Umfangs, wie Bau 
von Tunneln etc. Nicht versichert sind Haftpflichtansprü-
che aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;

–  des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus 
§ 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitz-
wechsel bestand;

–  der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigen-
schaft.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 AHB – 
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche 
Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine in-
dustriellen und gewerblichen Abwässer) und Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus 
dem Rückstau des Straßenkanals auftreten;

3  aus dem Besitz und Betrieb von Blockheizkraftwerken 
bis zu einer Leistung von weniger als 1 MW sowie von 
Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf versicherten 
 Betriebsgrundstücken;

4  aus Besitz und Unterhaltung von Zapfstellen, Tankanla-
gen und Kraftfahrzeug-Pflegestationen, auch wenn diese 
Einrichtungen durch Betriebsangehörige und gelegentlich 

auch durch Betriebsfremde in Anspruch genommen wer-
den. Für Schäden durch eine Umwelteinwirkung gemäß Zif-
fer 7.10 (b) AHB besteht jedoch kein Versicherungsschutz;

5  aus Besitz und Verwendung von feuergefährlichen, gifti-
gen oder explosiblen Stoffen und Fabrikaten. Für Schäden 
durch eine Umwelteinwirkung gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz; 

6  aus Betriebs- und Teilbetriebsveranstaltungen aller Art wie 
Betriebsfeiern, Betriebsausflügen, Schulungskursen usw. 
innerhalb und außerhalb der Betriebsräume.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
der Betriebsangehörigen aus der Teilnahme an diesen Ver-
anstaltungen, soweit es sich dabei nicht um Handlungen 
oder Unterlassungen rein privater Natur handelt;

7  aus Einrichtung und Unterhaltung betrieblicher Sportab-
teilungen und sonstiger Freizeitgemeinschaften sowie aus 
dem Überlassen von Plätzen, Räumen, Geräten an diese. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebs-
sport- und Freizeitgemeinschaften sowie die persönliche 
gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betätigung 
in diesen, soweit es sich nicht um Handlungen oder Unter-
lassungen rein privater Natur handelt;

8  aus Sozialeinrichtungen (wie Betriebskantinen, Erholungs-
heimen, Kindergärten, Sportanlagen) für Betriebsangehö-
rige, auch wenn diese Einrichtungen gelegentlich durch 
Betriebsfremde genutzt werden; 

9  aus Sanitätsstationen und der Verwendung von medizini-
schen Apparaten und Geräten sowie aus der Beschäftigung 
von Betriebsärzten und Sanitätspersonal;

10 aus Besitz und Unterhaltung von Garagen und Parkplätzen; 

11  aus dem Anschlussgleisbetrieb (siehe auch Teil A Ziffer 
5.4.1.1).

Der Versicherungsschutz für Be- und Entladeschäden  sowie 
alle hieraus resultierenden Vermögensschäden richtet sich 
nach Teil A Ziffer 5.7.1;

12  aus dem Besitz oder der Verwendung von Kränen, Winden 
und sonstigen Be- und Entladevorrichtungen; 

13  aus dem Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und 
 Feldbahnen zur Beförderung von Sachen;

14  aus dem Vorhandensein von Reklameeinrichtungen inner-
halb und außerhalb der Betriebsgrundstücke; 

15  aus der Veranstaltung von Betriebsbesichtigungen und 
Produktvorführungen;

16  aus dem Vorhandensein elektrischer Hoch- und Nieder-
spannungsanlagen und aus der genehmigten gelegentli-
chen Abgabe von elektrischer Energie;

17  aus dem Halten von Tieren (z. B. Wachhunden), einschließ-
lich der gesetzlichen Haftpflicht des nicht gewerbsmäßig 
tätigen Tierhüters;

18  aus der Teilnahme an Messen und Ausstellungen 
 einschließlich der Vorführung betrieblicher Erzeugnisse;

19 aus Sicherheitseinrichtungen (z. B. Werksfeuerwehr); 

20  aus dem erlaubten Besitz und dem Überlassen von Schuss-
waffen und Munition an Betriebsangehörige für dienstliche 
Zwecke und aus dem dienstlichen Gebrauch der Waffen 
(nicht jedoch bei Führen oder Gebrauch zu Jagdzwecken 
oder zu strafbaren Handlungen).


